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in den Haushalts- und Finanzplänen Ausgaben 
zeitweilig oder endgültig zu sperren
die Haushaltsfinanzierung zeitweilig einzustellen 
Bank- und Postscheckkonten von Staatsorganen, 
staatlichen Einrichtungen, volkseigenen Betrieben, 
volkseigenen Kombinaten, WB und anderen Or
ganen und Einrichtungen der volkseigenen Wirt
schaft zu sperren oder die sofortige Abführung 
von Beträgen an die zuständigen Organe zu ver
anlassen.

Er hat von diesen Maßnahmen den zuständigen Leiter 
des übergeordneten Staatsorgans oder wirtschaft.slei- 
tenden Organs bzw. den Vorsitzenden des jeweiligen 
Rates zu informieren.

Minister und andere Leiter zentraler Staatsorgane 

§ 6
(1) Die Minister und die anderen Leiter der zen

tralen Staatsorgane sind für die Haushaltswirtschaft 
ihres Aufgabengebietes verantwortlich. Sie sichern, 
daß die Normative der Nettogewinnabführung an den 
Staat von den volkseigenen Betrieben, volkseigenen 
Kombinaten und WB bei der eigenverantwortlichen 
Planausarbeitung und Plandurchführung richtig ange
wandt werden und kontrollieren die termingerechte 
Nettogewinnabführung. Die Minister und die anderen 
Leiter der zentralen Staatsorgane gewährleisten, daß 
die an den Staat abzuführenden Abgaben und anderen 
Mittel durch die volkseigenen Betriebe, volkseigenen 
Kombinate, WB sowie staatlichen Einrichtungen in 
voller Höhe geplant werden und kontrollieren deren 
Erwirtschaftung und termingerechte Abführung.

(2) Die Minister und die anderen Leiter der zen
tralen Staatsorgane sind dafür verantwortlich, daß die 
planmäßigen Aufgaben finanziert, Reserven aufge
deckt und eingesetzt und die Haushaltsmittel sparsam 
und mit größtem Nutzeffekt verwendet werden.

(3) Die Minister und die anderen Leiter der zen
tralen Staatsorgane haben die Erfüllung der Haushalts
pläne zu analysieren und Maßnahmen zur Planerfül
lung festzulegen. Sie sind verpflichtet, die Haushalts
pläne gegenüber dem Minister der Finanzen abzurech
nen.

§ 7
Die Minister und die anderen Leiter der zentralen 

Staatsorgane unterstützen vom Standpunkt der Ein
haltung gesamtstaatlicher Interessen und bei Wahrung 
der Verantwortung der örtlichen Volksvertretungen 
und ihrer Organe die Räte der Bezirke bei der Aus
arbeitung, Durchführung, Abrechnung und Kontrolle 
des Haushaltsplanes. Sie übergeben dazu den Räten der 
Bezirke Effektivitätskriterien, Leistungskennziffern 
und andere Normen für das Aufgabengebiet.

örtliche Volksvertretungen 
§8

(1) Die Volksvertretungen in den Bezirken, Kreisen, 
Städten, Stadtbezirken, Gemeinden und Gemeindever
bänden (im weiteren örtliche Volksvertretungen) ent
scheiden auf der Grundlage der zentralen Planung und 
Leitung der gesellschaftlichen Entwicklung eigenverant
wortlich über die Haushaltswirtschaft in ihrem Verant
wortungsbereich. Sie haben eigene Einnahmen und ver

fügen über den volkswirtschaftlich effektivsten Einsatz 
ihrer Mittel mit dem Ziel, das sozialistische Eigentum 
zu mehren und zu schützen, die Arbeits- und Lebens
bedingungen der Bürger ständig zu verbessern und das 
gesellschaftliche und kulturelle Leben der Bürger und 
ihrer Gemeinschaften zu fördern.

(2) Die örtlichen Volksvertretungen legen mit den auf 
der zentralen Planung beruhenden Perspektivplänen 
bzw. perspektivischen Plankonzeptionen die perspekti
vischen Ziele und Aufgaben auf dem Gebiet des Haus
haltes fest.

(3) Die örtlichen Volksvertretungen beschließen den 
Haushaltsplan für das jeweilige Jahr. Sie beschließen 
damit die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltes 
und die aus den erwirtschafteten Gewinnen planmäßig 
zu bildenden Fonds der unterstellten volkseigenen Be
triebe, volkseigenen Kombinate und wirtschaftsleitenden 
Organe, soweit diese nach dem Prinzip der Eigenerwirt
schaftung der Mittel für die erweiterte Reproduktion 
arbeiten.
Durch die eigenverantwortliche Planung der Haus
haltsmittel dürfen der Anteil an den Gesamteinnahmen 
des Staatshaushaltes und der planmäßige Kassenbe
stand nicht verändert werden.

(4) Die örtlichen Volksvertretungen legen im Rahmen 
der Gesetze die Rechte und Pflichten ihrer Räte bei der 
Durchführung des Haushaltsplanes insbesondere hin
sichtlich der Verfügung über die Reserven, der Verwen
dung von Mehreinnahmen und freien Mitteln auf Grund 
von Minderausgaben sowie bei der Anwendung der 
Prinzipien der materiellen Interessiertheit fest. Sie kon
trollieren die Tätigkeit ihrer Räte bei der Durchfüh
rung der Haushalts- und Finanzpläne und beschließen 
Maßnahmen zur Sicherung der Planerfüllung.

(5) Die örtlichen Volksvertretungen beschließen die 
Jahreshaushaltsrechnungen und entscheiden über die 
Entlastung ihres Rates für die Durchführung des Haus
haltsplanes.

(6) Die örtlichen Räte organisieren die ordnungsgemäße 
Ausarbeitung, Durchführung, Abrechnung und Kontrolle 
der Haushaltspläne im Verantwortungsbereich der 
Volksvertretung. Sie sind der Volksvertretung für die 
Liquidität des Haushaltes verantwortlich.

(7) Die örtlichen Räte haben die nach den gesetz
lichen Bestimmungen von ihnen einzuziehenden Einnah
men des zentralen Haushaltes vollständig und termin
gerecht zu realisieren und an den zentralen Haushalt 
abzuführen. Sie haben Ausgaben des zentralen Haus
haltes entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
zu leisten und abzurechnen.

§9
(1) Die Volksvertretungen der Städte, Stadtbezirke, Ge

meinden und Gemeindeverbände organisieren die Pla
nung und Durchführung der Stadt- und Gemeindehaus
halte und sichern die aktive Teilnahme der Bürger bei 
der Aufstellung und Durchführung der Haushaltspläne. 
Sie arbeiten bei der Planung und Durchführung der Auf
gaben eng mit den Betrieben, volkseigenen Kombina
ten, WB und staatlichen Einrichtungen in ihrem Ter
ritorium zusammen.

(2) Die Volksvertretungen der Städte, Stadtbezirke, 
Gemeinden und Gemeindeverbände sind berechtigt, 
langfristige Haushaltspläne, unterteilt nach Jahren, auf
zustellen und zu beschließen. Für die Jahresabschnitte 
der langfristigen Haushaltspläne gelten die Grundsätze


